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Sammlung des Ortsrechts der Stadt Bad Driburg

Satzung

riber die Erhebung von Gebüirren bei \Iarkten in der Stadt Bad Dnburg
in der Fassung der 1 ,{nikelsatzung vom ü \r,2aAI

.{ufgrund des \ 7l der Gewerbeordnung in der Iassung der Bekamtmachung vorn
01  0 l  1987 (BGBI  I  S425 ) ,de rQS4Abs  1und l8  Abs  1Sa tz2Buchs tabegde r
Gemeindeordnung N\V in der Fassung der Bekanntmachung vom 13 08.198'1 (GV NW in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13.08.1984 (GV N-W S. 475),  zuletzt  geändert  durch
Gesetz vom 20 06 1989 (GV NW S. 362),  der $S I ,  2,  4 Abs 2, 6 Abs 1
Kontmunalabgabengesetz NW vom 2l 10 1969 (GV NW S 712) in der derzeitig geltenden
Fassung. des $ I9 a Strallen- und Wegegesetz NW in der Fassung der Bekanntmachung vom
01 08 1983 (GV NW S 306) und des $ 5 Abs 4 der Nlarkordnung der Stadt Bad Driburg hat
der Rat der Stadt Bad Driburg in seiner Sitzung vom 25.02.1992 folgende Satzung sowie anl
03. 12.2001 die Art ikelsatzung beschlossen.

$1

Fur die Benutzung städtischer Grunflächen sowie fur die Sondernutzung der Öffentlichen
Wege, Straßen und Plätze in der Stadt Bad Driburg zu Wochenmärkten und Jahrmärkten wird

von der Stadt Bad Driburg eine Gebühr erhoben

s2
Marktgebuhren fur den Wochenmarkr

Für die Einrichtung einer Verkaufsstelle auf dem Wochenn.rarkt in der Kernstadt wird eine

Marktgebühr erhoben.
Die Nlirktgebühr betragt firr jeden angefangenen lvleter \'erkaufsfiont je lvlaikttag 1.2 5 €

Die N'tarktgebühr wird am N{arkttag vom Nlarktaufseher erhoben und ist sofort ftillig und zu

begleichen. Die Stadt Bad Driburg ist berechtigl, auch eine andere Zahlungsart zu wählen.

Q J

Standgebülrren für Kirmessen und Jahrmärkte

Bei Kirnressen und Jahrrnarken wird eine Standgebühr erhoben. Die Gebük rvird nach

laufenden Metern bzw nach lfd. Metern des Durchmessers berechnel'

Die Gebühren betragen je angefangenen ltd. Nleter oder je angefangenen lfd. Meter des

Durchmessers je Tag i ,25 €.
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$1

Dre in den $$ 2 und 3 festgesetzten Gebuhren enthalten die nach dem Umsatzsteuergesetz in
dessen jelveils geltender Fassung zu erhebende \lehnvertsteuer.

l is
(1) N{acht der Benutzer von den ihm zugewiesenen Standplatz rn den jn $! 2 und }

genannten Fällen keinen. nur zeit- oder teilrveise Gebrauch, so begnindet dies keinen
Änspruch auf Gebührenerstathrng oder Gebührenermäßigung.

(.2) I)as Benutzungsrecht kann nicht aufeinen Dritten übenracen r,",erden.

(3) Der Benutzer kann die Gebuhrenforderung nicht mit einer Gegenforderung gegenüber
der Stadt Bad Driburg aufrechnen

$6

Bei Benutzung nach $ 2 und 3 dieser Satzung kann zur Eleseitigung von Schäden auf
öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen von dem Benutzer eine Kaution in angemessener
Höhe gefordert werden

$7

Die Gebuhren schuldet der.lenige, der die in $ 2 und 3 genannten Einrichrungen erstellen will
oder rn seinem Namen oder Auftras in Ansoruch nehmen lässt.

$8

Die Gebühren sind in der Regel jeweils vor der Eröffirung des Marktes ($ 2) oder der
Veranslaltung ($ 3) an den Bürgermeister - Ordnungsamt - oder bei der von dieser
benannten Srelle zu entrichten. Die dafur ausgestellte Empfängsbescheinigung hat der
Standinhaber während der N{arkt- bzw. Veranstaitungszeit dem Marktordner des
Bürgermeisters - Ordnungsaml - auf Verlangen vorzuweisen.

Die Empfangsbescheinigung ist nicht übertragbar.

se
Rückständige Gebuhren werden im Verrvaltungsvollstreckungsverfahren nach MafSgabe des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung der Neulassung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes fur das Land
Nordrhein-Westfälen (VwVG N\\') vom 13 05 1980 (GV Nlil'S 510) beigetrieben
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